
  

 

 

Absender (bitte ausfüllen) 
 
GRÜNE Kanton Solothurn 
Sekretariat 
Niklaus Konrad Strasse 18 
4500 Solothurn 
 
 

 

Steueramt des Kantons Solothurn 
Rechtsdienst 
Werkhofstrasse 29c 
4509 Solothurn 

Fragebogen: Zweite Vernehmlassung zur Totalrevision der Katasterschätzung 
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Zutreffendes bitte ankreuzen 

1. Aufkommensneutralität 

Soll die Vorlage aufkommensneutral sein, d.h. zu keinen Mehr- oder Minderein-
nahmen führen? 

    

– Ja, sowohl beim Kanton wie auch bei den Gemeinden x    

– Ja, aber nur beim Kanton   x  

– Nein    x  

Begründung, alternative Vorschläge, Bemerkungen: 

Das wurde von Anfang an so kommuniziert 

 

2. Erhöhung Freibetrag Vermögenssteuer (Botschaft, Ziffer 3.12) 

Soll der Freibetrag bei den Vermögenssteuern erhöht werden?* 
*(vgl. hierzu die Simulationen im Anhang auf der letzten Seite des Fragebogens) 

    

– Ja, wie vorgeschlagen auf Fr. 240'000 / Fr. 400'000 (Faktor 4) x    

– Ja, aber nur auf Fr. 210'000 / Fr. 350'000 (Faktor 3.5) x    

– Ja, aber nur auf Fr. 180'000 / Fr. 300'000 (Faktor 3)   x  

– Ja, aber nur auf Fr. 150'000 / Fr. 250'000 (Faktor 2.5)   x  
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– Ja, aber nur auf Fr. 120'000 / Fr. 200'000 (Faktor 2)   x  

– Ja, aber nur auf Fr. 90'000 / Fr. 150'000 (Faktor 1.5)   x  

– Nein   x  

Begründung, alternative Vorschläge, Bemerkungen: 
Es soll derjenige Faktor gewählt werden, der der Aufkommensneutralität am nächsten kommt. 

 

3. Variante: Senkung Staatssteuerfuss (Botschaft, Ziffer 3.13) 

Variantenvorschlag: Soll anstelle der vorgeschlagenen Kompensationsmassnah-
men der Staatssteuerfuss gesenkt werden? 

nein    

– Ja   x  

– Ja, aber nur teilweise in Kombination mit vorgeschlagenen Kompensati-
onsmassnahmen (vgl. hierzu auch die Simulationen im Anhang auf der 
letzten Seite des Fragebogens sowie die Ausführungen unter Ziff. 4.2 der 
Botschaft) 

    

– Nein x    

Begründung, alternative Vorschläge, Bemerkungen: 
Das hatten die GRÜNEN schon bei der ersten Vernehmlassung als ungeeignet erachtet und deshalb Mass-
nahmen bei der Vermögenssteuer verlangt.  

 

4. Erneuerbare Energien (Botschaft, Ziffer 3.14.3) 

– Sollen sämtliche Photovoltaik- und Solarthermieanlagen zu 20 Prozent 
des Anschaffungswertes besteuert werden?  

x    

– Sollen Investitionen in Photovoltaik- und Solarthermieanlagen auch bei 
einem Neubau von der Einkommenssteuer abgezogen werden können? 

x    

– Soll bei der Besteuerung des Ertrages aus einer Photovoltaikanlage das 
Nettoprinzip konsequent angewandt werden, d.h. der produzierte Strom 
ist um den Eigenverbrauch sowie um die späteren Strombezüge zu redu-
zieren, sofern ein positiver Saldo besteht?  

x    
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Begründung, alternative Vorschläge, Bemerkungen: 

 

 

5. Eigenmietwert (Botschaft, Ziffern 3.11.2 und 3.11.3) 

– Sollen die heutigen Eigenmietwerte noch während zehn Jahren weiterge-
führt werden? 

x    

– Soll der Pauschalabzug für die Liegenschaftskosten erhöht werden?  x   

Begründung, alternative Vorschläge, Bemerkungen: 

Mit einer Abschaffung der Eigenmietwerte auf Bundesebene und damit auch in der Steuerharmonisierungsge-
setzgebung wäre ein solcher Abzug nicht mehr gerechtfertigt.  

 
 
 
Allfällige weitere Bemerkungen, Ergänzungen oder Anregungen können Sie auf separatem Papier anbringen.  
Ergänzende Anmerkungen der GRÜNEN im Anhang auf der folgenden Seite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solothurn, 24.11.2023 
 

  

Ort, Datum  Unterschrift 
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Anhang 
 
Simulation: Erhöhung der Katasterwerte mit gleichzeitiger Erhöhung der Freigrenzen bei der Vermögenssteuer 
Erhöhung Freigrenze 
um Faktor 

Freigrenze Vermögenssteuer neu [CHF] Zunahme Vermögenssteuer [Staats-
steuer] Alleinstehende Verheiratete & 

Ledige mit Kindern 
1 (unverändert) 60’000 100’000 18.7 Mio. 
1.5 90’000 150’000 15.8 Mio. 
2 120’000 200’000 13.3 Mio. 
2.5 150’000 250’000 11.1 Mio. 
3 180’000 300’000 9.2 Mio. 
3.5 210’000 350’000 7.4 Mio. 
4 240’000 400’000 5.9 Mio. 
 
 
 
Ergänzende Anmerkungen der GRÜNEN: 
 
Landwertzonen: 
Die Abstufung der Landwertzonen trägt grundsätzlich zu einer "gerechten" Annäherung an den Verkehrswert 
bei. In der vorgeschlagenen Tabelle wird dies aber zum Teil auf die Spitze getrieben. Beispiel: 6 Abstufungen in 
Kleinstgemeinden wie Unterramsern sind absolut nicht nachvollziehbar. Die Landwertzuordnung bleibt in 
jedem Fall schematisch, auch eine insgesamt gröbere Abstufung halten wir für vertretbar. Sie wäre für die 
Betroffenen wohl besser nachvollziehbar und würde wohl auch administrative Vereinfachungen bringen. 
 
Eigenmietwert 
Die GRÜNEN befürworten eine Abschaffung der Eigenmietwert-Besteuerung und im Gegenzug selbstverständ-
lich auch die Abschaffung der Abzugsfähigkeit der Unterhaltskosten und Schuldzinsen und würden es begrüs-
sen, wenn der Kanton sich beim Bund für diese Änderung einsetzt. 
 
Eine Abstufung der Eigenmietwerte je nach Gemeinde soll nicht mehr erfolgen, da die Katasterwerte, auf 
welcher die Eigenmietwerte basieren, ja bereits abgestuft sind.  
 
Abstufung bei Stockwerkeigentum: Mit dem degressiven Mietwertsatz bei sehr hoch bewerteten (sehr teuren 
und grossen/luxuriösen) Eigentumswohnungen werden diese bevorzugt. Die GRÜNEN sind der Ansicht, dass 
sich damit die Katasterwerte dieser Eigentumswohnungskategorien zu stark vom Verkehrswert entfernen 
würden und erwarten deshalb eine entsprechende Korrektur. 
 
Vergleiche mit Wohnwert (z.B. Härtefallregelung)  
In allen Fällen, wo Vergleiche zum Wohnwert zur Bewertung beigezogen werden müssen, soll mit Kostenmie-
ten und nicht Marktmieten verglichen werden. Marktmieten können je nach Situation spekulativ und überris-
sen sein. Mit dem Bezugnehmen auf Letztere in diesem Gesetz entstünde dafür eine Art Rechtfertigung. 


